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A. Einleitung

I. Inhalt der Untersuchung

„Wir sind übereingekommen, dass keine Anklagen gegen einen amtierenden Staats- oder
Regierungschef während seiner oder ihrer Amtszeit vor einem internationalen Gericht oder
Tribunal eingeleitet oder fortgeführt werden sollen. […] Kein amtierender AU-Staats- oder
Regierungschef soll verpflichtet sein, während seiner Amtszeit vor einem internationalen
Gericht oder Tribunal zu erscheinen“.1

Diese eindeutigen Worte fand der gastgebende äthiopische Regierungschef De-
salegn Hailemariam im Rahmen seiner Abschlussrede, die er auf dem Sondergipfel
der Afrikanischen Union (AU) über den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im
Oktober 2013 gehalten hat.2 Mit diesen Worten beabsichtigte Hailemariam es au-
genscheinlich, die AU, den afrikanischen Kontinent, vor allem aber die westliche
Welt auf die Verfahren aufmerksam zu machen, die allein gegen amtierende afri-
kanische Staatspräsidenten zurzeit vor dem IStGH in Den Haag anhängig sind. So
liegen gleich zwei Haftbefehle des IStGH gegen den Staatspräsidenten des Sudans,
Omar al-Baschir, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen im noch anhaltenden Darfur-Konflikt3 vor. Gegen Uhuru Kenyatta, seit dem
9. April 2013 Präsident der Republik Kenia, wurde wegen Anstiftung zum Mord,
Vertreibung und Vergewaltigung während der Unruhen nach den kenianischen
Wahlen Ende 2007 im Jahre 2012Klage erhoben. DasVerfahrenwurde allerdings am
5. Dezember 2014 eingestellt. Die Gründe dafür sollen die mangelnde Beweislage,
die fehlende Kooperation der einschlägigen Behörden Kenias und das Zurückziehen
von wichtigen Aussagen durch entsprechende Zeugen gewesen sein.4

1 Die Übersetzung der Aussage Desalegn Hailemariams ist dem Artikel von Johnson zum
Sondergipfel der Afrikanischen Union entnommen: „Rebellion gegen die Weltjustiz“ in: Die
Tageszeitung vom 13.10.2013. Online abrufbar unter: http://www.taz.de/Sondergipfel-der-Afri
kanischen-Union/!125447/ [zuletzt abgerufen am 15.2.2016].

2 Johnson, „Rebellion gegen dieWeltjustiz“, in: Die Tageszeitung vom13.10.2013. Online
abrufbar unter: http://www.taz.de/Sondergipfel-der-Afrikanischen-Union/!125447/ [zuletzt ab-
gerufen am 15.2. 2016].

3 „Der Sicherheitsrat, […] erneut erklärend, dass der Gewalt und den fortgesetzten Über-
griffen in Darfur ein Ende gesetzt werden muss, unterstreichend, wiewichtig es ist in der Suche
nach dauerhaftem Frieden die tieferen Ursachen des Konflikts umfassend anzugehen […]“,
UN-Sicherheitsratsresolution vom 10.2.2016, UN Doc. S/RES/2265 (2016).

4 IStGH, The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the withdrawal of charges
against Mr Kenyatta, Entscheidung vom 13.3.2015, ICC-01/09-02/11; O.V., „Verfahren gegen
Kenias Staatschef geplatzt“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, vom 5.12.2014. Abrufbar
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Bei den Tätern handelt es sich offensichtlich nicht um einzelne Privatpersonen,
sondern um staatliche Amtsträger. Es lässt die Situation augenscheinlich in einem
noch viel grausameren Lichte erscheinen, dass ein Staatspräsident solche Taten an
seinem eigenen Volke verübt beziehungsweise verüben lässt. Unabhängig davon
stellt sich einem aufmerksamen Betrachter aber gleichwohl die Frage, ob diese
Staatsoberhäupter einer Anklage vor dem IStGH aufgrund ihrer staatlichen Position
überhaupt zugänglich sind.

Mit dieser Problematik beschäftigt sich die AU seit langem auf ihren Sonder-
gipfeln und drohte bereits mehrmals mit einem Rücktritt ihrer Mitgliedsstaaten aus
dem Römischen Statut.5 Die AU nämlich sieht den IStGH als ein „Werkzeug des
Westens“ gegen Afrika an.6 Sie wirft dem IStGH vor, dieser konzentriere sich vor-
wiegend auf die afrikanischen Länder und verfolge ausschließlich afrikanische
Staatspräsidenten.7 Der einst auch angeklagte kenianische Präsident Kenyatta un-
terstellte dem IStGH sogar „Rassismus“ sowie „Neokolonialismus“.8 Seitens der
AU wird gefordert, Prozesse gegen amtierende Präsidenten zu beenden, da diesen
doch Immunitätsschutz zuteilwerden müsse.9 So fand auch der ugandische Staats-
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